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Camping Gaz (Deutschland) GmbH

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

Coleman Fuel

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Brennstoff für Camping-Kocher und -Lampen.

Zu irgendeiner anderen industriellen, gewerblichen Verwendung oder Verwendung durch den 

Verbraucher als den vorstehend identifizierten Verwendungen ist dieses Produkt nicht empfohlen . Das 

Produkt ist nicht für die Verwendung als Grillanzünder oder Lampenöl zu verwenden .

Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Camping Gaz (Deutschland) GmbHFirmenname:

Ezetilstraße 5Straße:

D-35410 Hungen-InheidenOrt:

Telefon: +49 (0)6402 89-0 Telefax:+49 (0)6402 89-246

Iris LüddeAnsprechpartner: +49 (0)6402 89-129Telefon:

E-Mail: info@campingaz.de

www.campingaz.deInternet:

Giftnotrufzentrale (Mainz, DE) 

+49 (0)6131-19240 (24h)

1.4. Notrufnummer:

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG

Gefahrenbezeichnungen: F - Leichtentzündlich, Xn - Gesundheitsschädlich, Xi - Reizend, N - 

Umweltgefährlich

R-Sätze:

Leichtentzündlich.

Reizt die Haut.

Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenkategorien:

Entzündbare Flüssigkeiten: Entz. Fl. 2

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautreiz. 2

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition): STOT einm. 3

Aspirationsgefahr: Asp. 1

Gewässergefährdend: Aqu. chron. 2

Gefahrenhinweise:

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein .

Verursacht Hautreizungen.

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente
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Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung
Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelt, leicht; Naphtha, wasserstoffbehandelt, niedrigsiedend

Pentan

Heptan; n-Heptan

Signalwort: Gefahr

Piktogramme: GHS02-GHS07-GHS08-GHS09

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein .

H315 Verursacht Hautreizungen.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Gefahrenhinweise

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen 

fernhalten. Nicht rauchen.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P331 KEIN Erbrechen herbeiführen.

P501 Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Sicherheitshinweise

Kann Reizungen der Augen hervorrufen.

Das Produkt erfüllt nicht die PBT- oder vPvB-Kriterien gemäß Anhang XIII der REACH-Verordnung.

2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Revisions-Nr.: 1,10 Überarbeitet am: 01.12.2014 D - DE



Coleman Fuel

EG-Sicherheitsdatenblatt

Materialnummer: VE-CG-001Druckdatum: 01.12.2014 Seite 3 von 11

Camping Gaz (Deutschland) GmbH

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Gefährliche Inhaltsstoffe

EG-Nr. AnteilBezeichnung

CAS-Nr. Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG

Index-Nr. Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

REACH-Nr.

265-151-9 30-60 %Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelt, leicht; Naphtha, wasserstoffbehandelt, 

niedrigsiedend

F - Leichtentzündlich, Xn - Gesundheitsschädlich, Xi - Reizend, N - Umweltgefährlich  

R11-38-51-53-65-67

64742-49-0

Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 

H336 H304 H411

649-328-00-1

01-2119475133-43

203-692-4 15-30 %Pentan

F+ - Hochentzündlich, Xn - Gesundheitsschädlich, N - Umweltgefährlich  

R12-65-66-67-51-53

109-66-0

Flam. Liq. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H336 H304 H411 

EUH066

601-006-00-1

01-2119459286-30

205-563-8 15-30 %Heptan; n-Heptan

F - Leichtentzündlich, Xn - Gesundheitsschädlich, Xi - Reizend, N - Umweltgefährlich  

R11-65-38-67-50-53

142-82-5

Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 1), 

Aquatic Chronic 1 (M-Factor = 1); H225 H315 H336 H304 H400 H410

601-008-00-2

01-2119457603-38

Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

Weitere Angaben

Naphtha: Die Einstufung als karzinogen oder keimzellmutagen ist nicht zwingend, da nachgewiesen 

werden kann, dass der Stoff weniger als 0,1 Gewichtsprozent Benzol (EINECS-Nr. 200-753-7) enthält.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Insbesondere in geschlossenen Räumen besteht nach Verschütten Entzündungs - und 

Explosionsgefahr. Alle Zündquellen entfernen. Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Betroffenen aus 

dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.

Allgemeine Hinweise

Für Frischluft sorgen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, 

Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

Nach Einatmen

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser und Seife. Kontaminierte Kleidung 

wechseln. Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt

Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. Augenarzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

KEIN Erbrechen herbeiführen. Vorsicht bei Erbrechen: Aspirationsgefahr! 

Atemwege freihalten. Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Verschlucken

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Dämpfe können bei hohen Dampfkonzentrationen zur Bewußtlosigkeit, Schläfrigkeit, Schwäche, 

Kopfschmerzen, Benommenheit, Übelkeit, Erbrechen und Sehbeschwerden führen. 
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Symptome nach der Einnahme sind Schläfrigkeit, Schwäche, Kopfschmerzen, Benommenheit, 

Übelkeit und Erbrechen.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Aspirationsgefahr. Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Kohlendioxid (CO2). Schaum. Löschpulver. Sprühwasser.

Geeignete Löschmittel

Wasservollstrahl.

Ungeeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brennbar. Dämpfe können mit Luft ein explosives Gemisch bilden. Dämpfe sind schwerer als Luft. 

Brennende Flüssigkeit kann auf Wasser schwimmen.

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl 

einsetzen. Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Löschwasser 

getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Zusätzliche Hinweise

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Alle Zündquellen entfernen. Für ausreichende Lüftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht 

einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen.

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das 

aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Schutzmaßnahmen gemäß Abschnitt 8 beachten. 

Zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden . 

Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

Hinweise zum sicheren Umgang

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Maßnahmen gegen elektrostatische 

Aufladungen treffen.

Weitere Angaben zur Handhabung

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter dicht geschlossen halten. Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort 

aufbewahren.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter
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Nicht zusammen lagern mit: Material, sauerstoffreich, brandfördernd. Selbstentzündliche Stoffe.

Zusammenlagerungshinweise

7.3. Spezifische Endanwendungen

Brennstoff für Camping-Kocher und -Lampen.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

Spitzenbegr.F/m³mg/m³ppmBezeichnungCAS-Nr. Art

2(II)1000Pentan109-66-0 3000

Grenzwert Gemisch:

RCP-TGG: 1300 mg/m^3

Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden . 

Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. 

Nach Arbeitsende Hände und Gesicht waschen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, 

schnupfen.

Schutz- und Hygienemaßnahmen

Schutzbrille mit Seitenschutz.

Augen-/Gesichtsschutz

Schutzhandschuhe gemäß EN 374. Handschuhmaterial: Nirillkautschuk / NBR 

(Schichtstärke>=0,5mm, Durchdringungszeit: >8h) 

Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration 

und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der 

oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller 

abzuklären.

Handschutz

Falls Hautkontakt nicht auszuschließen ist: dicht schließend, lösemittelbeständig.

Körperschutz

In Ausnahmesituationen (z.B. unbeabsichtigte Stofffreisetzung, Arbeitsplatzgrenzwertüberschreitung) 

ist das Tragen von Atemschutz erforderlich. Nur Atemschutzgeräte mit CE-Kennzeichen inklusive 

vierstelliger Prüfnummer verwenden.

Atemschutz

farblos

flüssigAggregatzustand:

Farbe:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

lösungsmittelartigGeruch:

Prüfnorm

pH-Wert: nicht anwendbar
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Zustandsänderungen

keine Daten vorhandenSchmelzpunkt:

45-180 °CSiedebeginn und Siedebereich:

<0 °CFlammpunkt:

Entzündlichkeit

keine Daten vorhandenGas:

keine Daten vorhanden

Explosionsgefahren

keine Daten vorhandenUntere Explosionsgrenze:

keine Daten vorhandenObere Explosionsgrenze:

keine Daten vorhandenZündtemperatur:

Selbstentzündungstemperatur

keine Daten vorhandenFeststoff:

keine Daten vorhandenGas:

keine Daten vorhanden

Brandfördernde Eigenschaften

Dampfdruck:

  (bei 25 °C)

keine Daten vorhanden

Dichte (bei 20 °C): 0,720-0,730 g/cm³

Wasserlöslichkeit: unlöslich

Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln

keine Daten vorhanden

nicht bestimmtVerteilungskoeffizient:

nicht bestimmtDyn. Viskosität:

Kin. Viskosität:

  (bei 40 °C)

0,44 mm²/s

Keine Daten vorhanden.Dampfdichte:

Verdampfungsgeschwindigkeit: Keine Daten vorhanden.

9.2. Sonstige Angaben

Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Keine gefährliche Reaktivität unter normalen Umgebungsbedingungen.

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur) stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Reagiert mit: starke Oxidationsmittel

Es können brennbare/explosive Dampf-Luft Gemische entstehen.

Vor Hitze schützen. Entzündungsgefahr.    

Keine thermische Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Oxidationsmittel, stark.

10.5. Unverträgliche Materialien

Bei Erhitzung bis zum Zerfall können gefährliche Dämpfe entstehen.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute Toxizität

BezeichnungCAS-Nr.

SpeziesDosisMethodeExpositionswege Quelle

109-66-0 Pentan

inhalativ (4 h) Dampf LC50 364 mg/l Ratte GESTIS

Reiz- und Ätzwirkung

Verursacht Hautreizungen.

Sensibilisierende Wirkungen

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. (Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelt, 

leicht; Naphtha, wasserstoffbehandelt, niedrigsiedend), (Pentan), (Heptan; n-Heptan)

Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder längerer Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Bei ausgedehntem oder wiederholten Kontakt kann die Haut trocken oder rissig werden.

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationsgefahr

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein .

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen 

lassen.

CAS-Nr. Bezeichnung

[h] | [d]Aquatische Toxizität Methode Dosis QuelleSpezies

Pentan109-66-0

Akute Crustaceatoxizität 48 h IUCLIDEC50 9,74 mg/l Daphnia magna

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten vorhanden.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten vorhanden.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

Log PowBezeichnungCAS-Nr.

109-66-0 3,39Pentan

Geringe Beweglichkeit (Boden). Leicht flüchtige Flüssigkeit.

12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieser Stoff erfüllt nicht die Kriterien für eine Einstufung als PBT oder vPvB.
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Das Produkt wird als flüchtige organische Verbindung gemäß Richtlinie 1999/13/EG eingestuft.

12.6. Andere schädliche Wirkungen

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 

In genehmigter Sondermülldeponie oder in anderer behördlich genehmigter Art entsorgen . Entsorgung 

gemäß den behördlichen Vorschriften.

Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer: UN3295

KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. (Naphtha leicht 

(wasserstoffbehandelt, niedrig siedend), n-Pentan, Heptan)
14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

314.3. Transportgefahrenklassen:

II14.4. Verpackungsgruppe:

3Gefahrzettel:

Klassifizierungscode: F1

Begrenzte Menge (LQ): 1 L

Beförderungskategorie: 2

33Gefahrnummer:

Tunnelbeschränkungscode: D/E

Freigestellte Menge: E2

Sonstige einschlägige Angaben zum Landtransport

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer: UN3295

KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. (Naphtha leicht 

(wasserstoffbehandelt, niedrig siedend), n-Pentan, Heptan)

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

314.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe: II

Gefahrzettel: 3

F1Klassifizierungscode:

Begrenzte Menge (LQ): 1 L

Freigestellte Menge: E2

Sonstige einschlägige Angaben zum Binnenschiffstransport

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer: UN3295
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HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (naphtha light (hydrotreated light, low 

boiling point), pentane, heptane)

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

314.3. Transportgefahrenklassen:

II14.4. Verpackungsgruppe:

3Gefahrzettel:

-Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ): 1 L

F-E, S-DEmS:

Freigestellte Menge: E2

Sonstige einschlägige Angaben zum Seeschiffstransport

Lufttransport (ICAO)

14.1. UN-Nummer: UN3295

HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (naphtha light (hydrotreated light, low 

boiling point), pentane, heptane)

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

314.3. Transportgefahrenklassen:

II14.4. Verpackungsgruppe:

3Gefahrzettel:

A3 A224Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 1 L

353IATA-Verpackungsanweisung - Passenger:

5 LIATA-Maximale Menge - Passenger:

364IATA-Verpackungsanweisung - Cargo:

60 LIATA-Maximale Menge - Cargo:

Freigestellte Menge: E2

Passenger-LQ: Y341

Sonstige einschlägige Angaben zum Lufttransport

14.5. Umweltgefahren

jaUMWELTGEFÄHRDEND: 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Nicht in die Umwelt gelangen lassen. 

Kein offenes Feuer. Rauchverbot. Im Notfall sofort Feuerwehr und Polizei benachrichtigen.

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code

-

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch
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Nationale Vorschriften

Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 

JArbSchG). Beschränkungen für werdende und stillende Mütter beachten 

(§§ 4 und 5 MuSchRiV). Beschränkungen für Frauen im gebärfähigen Alter 

beachten (§§ 4 und 5 MuSchRiV).

Beschäftigungsbeschränkung:

3 - stark wassergefährdendWassergefährdungsklasse:

Mischungsregel gemäß VwVwS Anhang 4, Nr. 3Status:

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Änderungen

Version 1,00 - 19.01.2010 - Ersterstellung

Version 1,01 - 13.01.2012 - vollständige Aktualisierung aufgrund neuer Lieferanteninformationen

Version 1,02 - 20.02.2012 - Änderung S-Sätze aufgrund von Lieferanteninformationen

Version 1,03 - 02.03.2012 - Änderung S-Sätze aufgrund von Lieferanteninformationen

Version 1,04 - 08.05.2012 - Änderung Abschnitt 14

Version 1,05 - 30.07.2012 - Änderung in Abschnitt 1.2 und 16

Version 1,06 - 12.02.2013 - Änderung in Abschnitt 2 und 8

Version 1,07 - 13.03.2013 - Änderung in Abschnitt 1, 2, 3, 8 und 9

Version 1,08 - 25.03.2013 - Änderung in Abschnitt 2

Version 1,09 - 25.06.2013 - Änderung in Abschnitt 11, 3, 2

Version 1,10 - 01.12.2014 - Umstellung nach CLP-VO, allgemeine Überarbeitung

Abkürzungen und Akronyme

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 

RID: Regulation Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 

CAS: Chemical Abstracts Service

CLP: Classification, Labeling, Packaging

INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients

DNEL: Derived No Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

LC50: Lethal concentration, 50% of test population

LD50: Lethal dose, 50% of test population

STOT: Specific Target Organ Toxicity

TLV: Threshold Limiting Value

TWATLV: Threshold Limit Value for the Time Weighted Average 8 hour day (ACGIH Standard)

WGK: German Water Hazard Class

ASTM - American Society for Testing and Materials

Wortlaut der R-Sätze (Nummer und Volltext)

11 Leichtentzündlich.

12 Hochentzündlich.

38 Reizt die Haut.

50 Sehr giftig für Wasserorganismen.

51 Giftig für Wasserorganismen.

53 Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

65 Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.
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66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein .

H315 Verursacht Hautreizungen.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick auf die 

erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen beschreiben. Sie dienen nicht dazu, bestimmte Eigenschaften 

zuzusichern und basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Das Sicherheitsdatenblatt 

wurde aufgrund der Angaben von Vorlieferanten erstellt durch : 

REACheck Solutions GmbH, Mühlstraße 94a, 63741 Aschaffenburg, Deutschland 

Telefon: +49 (0)6021 - 1 50 86-0, Fax: +49 (0)6021 - 1 50 86-77, E-Mail: eu-sds@reacheck.eu, 

www.reacheck.eu

Weitere Angaben

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)
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